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Rückblick: Finanzielles

Deckungsgrad 31.12.2019: 100,5 % 
Anlagerendite 2019: 11,3 %

Deckungsgrad per 31. August 2020: 100 % 
(Deckungsgrad März 2020: 92 %)
Rendite 2020: 0,6 % (Stand 31. August 2020)

SR beschloss Rückstellungen per 31.12.2019 in 
der Höhe von 120 Millionen Franken

BVK 2019 im Vergleich



BVK im 
Vergleich: 
Verzinsung 
Sparguthaben
BVK seit 2013 privat-
rechtliche Stiftung

Vorher öffentlich-rechtliche 
Kasse mit Staatsgarantie und 
daher nicht vollständiges 
Kapitaldeckungsverfahren 

BVK                                                                                       2017 – 2019     2015 – 2019    2010 – 2019
1.43%                   1.25 %             1,49 %



Rückblick: Sonstiges
Strategisch

• SR beschliesst 10 strategische Grundsätze für 
verantwortungsbewusste Anlagen 
https://rb.gy/g6mayx

• Mehr Transparenz im Anlagebereich: 
Veröffentlichung der 10 Top-Investments 
https://rb.gy/joeeys

• Abstimmungsverhalten an GV’s
https://rb.gy/5eqrpr

• etc.

Operativ (d.h. Geschäftsstelle BVK)

•Altersspezifische Newsletter

•Neue Webseite (Feedback punkto 
Benutzerfreundlichkeit) 

•MyBVK – Portal für Versichert

https://rb.gy/g6mayx
https://rb.gy/joeeys
https://rb.gy/5eqrpr


Persönliche Highlights

• Monatlich wie bisher 3 bis 4 Anfragen von 
Versicherten:

• Wahlmöglichkeit höherer Umwandlungssatz 
per 1.1.2019 auch für Teilpensionierte mit 
erstem Teilpensionierungsschritt vor 
31.12.2018

• Rentenaufschub für UZH ATP-Angehörige bei 
Weiterbeschäftigung nach 65 



Ausblick bzw. Grosswetterlage

 Anpassungen Vorsorgereglement per 1.1.2021 
https://bvk.ch/de/2021

 Stiftungsratswahlen 2021 (Amtsperiode 2021-
2024) (6 Mitglieder Wahlbüro, u.a CF)

 Fachrichtlinie 4 – persönliche Beurteilung

https://bvk.ch/de/2021


NZZ-Artikel vom 1. Februar 2020



VPOD und VPV, 22. September 2020

https://zuerich.vpod.ch/news/2020/bvk-keine-weiteren-
verschlechterungen-der-vorsorgeleistungen/

https://zuerich.vpod.ch/news/2020/bvk-keine-weiteren-verschlechterungen-der-vorsorgeleistungen/


Fachrichtlinie 4 
(FRP 4)

Berechnung technischer Zins gemäss FRP 4:

Die Obergrenze des TZ wird gerechnet als durchschnittlicher 
Kassazinssatz der 10-jährigen CHF Bundesobligationen der 
letzten 12 Monatswerte (jeweils per 30. September), erhöht 
um einen Zuschlag von 2.5% und vermindert um einen 
Abschlag (mindestens 0.3% Punkte) für die Zunahme der 
Langlebigkeit (falls mit Periodentafel gearbeitet wird). 

Rendite 10-jährige Bundesobligationen Eidgenossenschaft

-0.492%  per 23.09.2020 

(Kassazinssatz bei einer Laufzeit von 10 Jahren)

Neue Berechnungsgrundlage  der  
Schweizerischen Kammer der 
Pensionskassen-Experten für die 
Berechnung des technischen Zinses, 
25. 4l 2019

Von der Oberaufsichtskommission 
berufliche Vorsorge (OAK-BV) am 
20.6.2019 als verbindlich für 
zugelassene Pensionskassen-Experten 
in der Schweiz erklärt (-> ihre 
Empfehlung  an die Kasse für den TZ 
muss auf  dieser Basis erfolgen)



Begriffsklärungen I: 
«Who is who?» bei 
einer Pensionskasse
Aufgabe Stiftungsrat: Strategisches 
Organ, u.a. verpflichtet, die finanzielle 
Stabilität der PK zu gewährleisten, 
persönliche Haftung

Aufgabe PK-Experte: Beurteilt die 
Passiv-Seite der Bilanz, d.h. die 
Verpflichtungsseite (Rentenzahlungen) 
und gibt Empfehlungen u.a. zum 
technischen Zins Stiftungsrats ab 

=  gesetzlich 
vorgegeben* **

Quelle Grafik: Invalue  



Begriffsklärungen II: 
Technischer Zins und 
Umwandlungssatz

BVG-Mindestzins (wird vom BR 
festgelegt, gilt nur für den 
obligatorischen Teil der beruflichen 
Vorsorge

Obligatorium/Überobligatorium

Technischer Zins:  Zinssatz mit dem die Pensionskasse künftige 
Rentenverpflichtungen auf ihren heutigen Wert zurückrechnet, 
zwecks Bilanzierung auf der Passivseite der Bilanz. Im TZ 
reflektieren sich die Renditeerwartungen. Beispiel: Verpflichtung einer 

Rentenzahlung in 10 Jahren über CHF 1000.- stünde  heute bei einem TZ von 4 Prozent mit CHF 680.-, bei 
einem TZ von 2 Prozent mit CHF 820.- in der Bilanz

Umwandlungssatz: Prozentsatz des angesparten Kapitals, der den 
Pensionierten als Rente jährlich ausbezahlt wird. Berechnet wird 
der Umwandlungssatz anhand von zwei Grössen: Dauer der 
Rentenzahlung (statistischen Lebenserwartung) sowie 
Renditeerwartungen auf dem vorhandenen Deckungskapital.

Verzinsung Sparguthaben Aktivversicherte:
Zinssatz, mit dem das Kapital der Arbeitnehmenden verzinst  
wird. Dabei ist zwischen Obligatorium und Überobligatorium zu 
unterscheiden. BVK als umhüllende Kasse weist nur einen Zinssatz aus, muss aber auf dem 

obligatorischen Anteil die gesetzlichen Vorgaben erfüllen,

Gesetzliches Obligatorium:  
versichert sind Löhne zwischen 
CHF 21’330 und CHF 85’320.—

Überobligatorium: Durch AG 
freiwillig versicherte 
Lohnbestandteile oberhalb CHF 
CHF 85’320 (Obergrenze 
853’200)

BVG- Mindestzins und 
Mindestumwandlungssatz



Generelle 
Wirkung der 
FRP4 im 
Tiefzinsumfeld

Festschreibung der Obergrenze des TZ gekoppelt  an die  
aktuelle Negativrendite der 10-jährigen Bundesobligation 
wird PK’s zur Senkung TZ und Umwandlungssätze zwingen.

 den vom PK-Experten empfohlenen TZ abzulehnen, wird 
von den PK-Stiftungsräten persönlichen Mut verlangen. 

Weitere Folgen: 

-> bei Reduktion des TZ sinkt Deckungsgrad  ->  Risiko für 
Unterdeckung und für Minderverzinsung der 
Sparkapitalien der Aktivversicherten steigen. (-> tiefere 
Verzinsung Sparkapitalien)



Und die Börse? 
SMI-Entwicklung 
1988 - 2020
Zusammensetzung 
Anlageportfolio der meisten 
CH-Pensionskassen:

Ca. 1/3 Obligationen

Ca. 1 /3 Aktien

Ca. 1/3 Immobilien



Fragen an Politik 
und Behörden: 
Was heisst 
risikoarm?

Swisscanto Pensionskassenstudie 2020: 
Leistungsziel aus AHV und PK-Rente für einen AHV-Lohn von 
CHF 80’000.- ist seit 2010 von 80 auf 69 Prozent gesunken!

Koppelung TZ-Berechnung an die Rendite der 10-jährigen 
Bundesobligation bei Negativzinsen noch zeitgemäss?

 Kann 10-jährige Bundesobligation mit Negativrendite noch als 
risikoarme Anlagen betrachtet werden (gemäss BVV)?

Fazit :
1. Es verträgt keine weiteren Senkungen der Renten.
2. Als AN-Vertreterin im Stiftungsrat beurteile ich die per 1.1.2020 
eingeführte FRP4 als kritisch 
3. AN-Stiftungsräte werden in Zukunft noch mehr gefordert sein, die 
Interessen der  Destinatär/inn/en  gegenüber anders gelagerten 
Interessen zu vertreten
4.  Gefordert ist insbesondere auch die Politik, welche die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen der veränderten Ausgangslage 
anpassen muss



Zeit für Fragen



BVK: 
Deckungsgrad-
entwicklung
2000 - 2020
In 20 Jahren 14mal beim 
Stichtag in Unterdeckung 

-> Ü45/Ü50-BVK-Versicherte 
leisteten in Form von 
Minderverzinsung ihrer 
Sparkapitalien substanzielle 
Beiträge zur finanziellen 
Stabilisierung der PK

- 38 % der BVK-Versicherten 
ist Ü50, davon wird die 
Hälfte bei der BVK 
pensioniert

Zinsperiode effektiv 
1.Juli bis 30. Juni

DG jeweils am 31. Dez.

r

Rückstellungen vom CHF 120 Mio, Ende 
2019 im Hinblick auf FRP4-Anpassung Quelle Tabelle: VPOD Zürich


